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Zutreffendes bitte ankreuzen
x
oder ausfüllen











Erklärung bitte an das Staatliche Umweltamt senden.









Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
Unser Zeichen
Abgabennummer

Ort, Datum
ONKz.      Fernsprech-Nr.    Durchwahl-Nr.

Vollzug der Abwasserabgabengesetze;
Veranlagungsjahr 20 .....

Erklärung über abgabepflichtige Kleineinleitungen 

nach § 8 AbwAG und § 6 ThürAbwAG
Abgabetermin: spätestens 31.03. nach Veranlagungsjahr

1. Zahl der Einwohner (bei der Einleitung aus HAUSHALTUNGEN), für die Abgabepflicht besteht

Die Abgabeerklärung gilt für

(   gesamtes Stadt-/Gemeindegebiet: ____________________________________________________________

(   folgendes Gebiet: _________________________________________________________________________

Einwohner insgesamt
a)

an die Kanalisation angeschlossene Einwohner


deren Schmutzwasser in einer zentralen Abwasserbehandlungsanlage behandelt wird
b1)

an die Kanalisation angeschlossene Einwohner


deren Schmutzwasser nicht in einer zentralen Abwasserbehandlungsanlage behandelt wird
b2)

Einwohner, deren Schmutzwasser in einer Abwasserbehandlungsanlage 
(< 8 m3/d) behandelt wird, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und der Schlamm einer dafür geeigneten Abwasserbehandlungsanlage zugeführt oder nach Abfallrecht entsorgt wird (Bestätigung vorlegen)
c)

Einwohner, deren Abwasser anderweitig rechtmäßig entweder einer öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird oder auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht wird (z. B. Abwasser aus abflusslosen Gruben)
d)

Einwohner, für die Kleinleiterabgabe anfällt

(
a - (b1 + b2 + c + d) = e

(
geschätzt
e)

Berechnung

Einwohner (e)   __________   : 2 x 35,79 EUR Abgabesatz
 f)
=
EUR

Abzug für Verwaltungsaufwand:

Einwohner (e)   ________  x  0,50 EUR
 g)

EUR
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2.  Menge des Schmutzwassers, für welches die Abgabepflicht besteht, das bei der Einleitung in seiner Art und Zusammensetzung dem HÄUSLICHEN SCHMUTZWASSER ÄHNLICH ist (z. B. Abwasser von Hotels, Gemeinschaftsunterkünften)

Stadt/Ortsteil
Bezeichnung des Einleiters
Schmutzwasser in m³/a


















insgesamt
h)


Berechnung


m³/a Schmutzwasser

: 45 m³/a  x  0,5  x  35,79 EUR
i) =
EUR


insgesamt (h)













zu zahlende Abgabe



f) – g) + i) =
EUR






Unterschrift

Erläuterungen 

Erklärungsfrist

Die Abgabeerklärung ist gemäß § 11 Abs. 2 ThürAbwAG spätestens zum 31. März des dem Veranlagungsjahr folgenden Jahres dem Staatlichen Umweltamt vorzulegen.

Abgabepflichtiger

Anstelle von Einleitern, die weniger als 8 m³/d Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnliches Schmutzwasser einleiten, sind abgabepflichtig:

· die örtliche Gemeinde

· die mit der Aufgabe der Abwasserbeseitigung betraute Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 7 ThürAbwAG)
Einwohner

Wenn die Ermittlung der Zahl der Einwohner zu aufwändig wäre, ist eine Schätzung zulässig. Auszugehen ist von den Verhältnissen zum 30. Juni des Veranlagungsjahres. Als Einwohner sind die mit Haupt- und Nebenwohnung gemeldeten Personen zu zählen. In den Feldern b) bis e) dürfen die gleichen Einwohner nicht mehrmals berücksichtigt werden.

Fehlanzeige

Die Abgabeerklärung ist auch vorzulegen, wenn keine Kleineinleiter vorhanden sind. In diesem Fall genügt es, in der Abgabeerklärung unter e) und h) eine „Null“ zu setzen.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik (a. a. R. d. T.)

Die a. a. R. d. T. i. S. d. § 8 AbwAG sind eingehalten, wenn durch die Abwasserbehandlungsanlage 150 mg CSB/l und 40 mg BSB5/l eingehalten werden. Die a. a. R. d. T. i. S. d. § 8 AbwAG gelten als eingehalten, wenn eine durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, europäische technische Zulassung nach den Vorschriften des Bauproduktengesetzes oder sonst nach Landesrecht zugelassene Abwasserbehandlungsanlage nach Maßgabe der Zulassung eingebaut und betrieben wird. In der Zulassung müssen auch die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise erforderlichen Anforderungen an den Einbau, den Betrieb und die Wartung der Anlage festgelegt sein. Entsprechende Nachweise sind vorzulegen. Anlagen nach DIN 4261 Teile 2 und 4 werden als a. a. R. d. T. i. S. d. § 8 AbwAG ohne Nachweise anerkannt. Mehrkammerausfaulgruben mit Unter​grundver​rieselung nach DIN 4261 Teile 1 und 3 werden nur für eine Übergangszeit von fünf Jahren ab Genehmigung als a. a. R. d. T. i. S. d. § 8 AbwAG anerkannt. 
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